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Einführung

Veranstalter:

Green Key ist ein Programm der FEE. In Deutschland ist die DGU (Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung) für die Durchführung der Kampagne verantwortlich.

Aufgabe:

Ziel des Programms ist die Entwicklung und Verwaltung eines Umweltzeichens für Umwelt-und Nachhaltigkeitsaspekte in Hotels. 

Green Key ist ein Zertifizierungs-Programm mit dem Ziel einer Sensibilisierung von Eigentümern, Mitarbeitenden und Gästen für ihr Potenzial von Umwelt-und Nachhaltigkeitsaspekten in ihrem direkten (natürlichen) Umfeld und mit der Perspektive aktiven Handelns.

Ziel:
Green Key verfolgt 4 Ziele:

· Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung von Eigentümern, Mitarbeitenden und Gästen

· Umweltschutz und Nachhaltigkeit durch Verringerung der Umweltbelastung der Einrichtung

· Kostenreduzierung durch ein wirtschaftliches Management (Verbrauchsreduzierung)

· Marketing-Strategie durch die internationale Bedeutung und Verbreitung des Eco-Labels Green Key

Kriterien:
Die Kriterien sind in verbindliche Kriterien und optionale Kriterien in verschiedenen Kategorien unterteilt. Die verbindlichen Kriterien müssen in jeder Green Key Einrichtung erfüllt werden. Optionale Kriterien sind durch (O) gekennzeichnet.
Die optionalen Kriterien sollten soweit wie möglich erfüllt werden bzw. die Einrichtung darauf hinarbeiten, diese zukünftig zu erfüllen. Im Laufe des ersten Teilnehmerjahres müssen 10% der optionalen Kriterien erfüllt werden, mit jedem weiteren Teilnehmerjahr wird ein steigender Prozentsatz von erfüllten optionalen Kriterien gefordert. (Jahr 1: 10%, Jahr 2: 15%, Jahr 3: 20%, Jahr 4: 25%, Jahre 5-9: 30%, ab dem zehnten Teilnehmerjahr: mindestens 50%)
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Kategorien von Kriterien:
· Umweltmanagement

· Beteiligung von Mitarbeitenden
· Gästeinformationen
· Wasser
· Wäsche und Reinigung 
· Abfall
Organisatorischer Teil

Teilnahme:

An der Kampagne Green Key können sich alle Hotels in Deutschland beteiligen. Mit der Übersendung eines (möglichst vollständig) ausgefüllten Antrages / Kriterienkataloges beginnt die Zertifizierung des Hotels. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen:

· per Email an den nationalen Koordinator: (sekretariat@umwelterziehung.de)

Teilnahmebeitrag:

Der Teilnahmebeitrag für das erste Teilnehmerjahr (Erstbetrag) beträgt je nach Größe des Hotels zwischen 700,- und 1600,- Euro (siehe nachfolgende Tabelle, gültig ab 1.1.2026), ab dem zweiten Teilnehmerjahr werden immer 65% des Erstbetrages in Rechnung gestellt. Sie erhalten erst nach Eingang und Prüfung Ihres ausgefüllten Kriterienkataloges eine Rechnung zugesandt, sämtliche Beratung per Email oder Telefon sowie die ggf. endgültige Vervollständigung des Kriterienkataloges sind kostenfrei.
	weniger als 20 Zimmer:
	700 €

	< 40 Zi.
	800 €

	< 70 Zi.
	950 €

	< 120 Zi.
	1100 €

	< 200 Zi.
	1200 €

	< 300 Zi.
	1300 €

	< 400 Zi.
	1450 €

	mehr als 400 Zi.
	1600 €


Berechnung des Teilnahmebeitrages
für das erste Teilnehmerjahr: 


gültig ab 1.1.2026
Verwendung:

Das Label Green Key wird für die Dauer von einem Jahr vergeben. Das Hotel erhält nach einer erfolgreichen Zertifizierung Urkunde und Plakette (Flagge nach Absprache).

Nach Ablauf eines Jahres muss das Label neu beantragt werden, Sie erhalten dazu rechtzeitig von uns eine Erinnerung mit dem aktuellen Kriterienkatalog.  Bei groben Verstößen gegen den Grundgedanken der Kampagne kann das Label und seine Verwendung teilweise oder vollständig entzogen werden. 

Audits erfolgen immer vor dem ersten Teilnehmerjahr und innerhalb des 2. Teilnehmer-jahres, danach mindestens alle drei Jahre. Bei einer Teilnahme erfolgen angemeldete oder unangemeldete Kontrollbesuche, die Kosten für Audits und Kontrollbesuche sind im Teilnehmerbeitrag enthalten.
Einsendeschluss:

Der ausgefüllte Kriterienkatalog kann jederzeit eingereicht werden (Adresse siehe oben). Alle geforderten Anhänge (Angaben zum Hotel und Fotos) müssen beigelegt werden.

Bei Fragen zur Einsendung wenden Sie sich bitte an den nationalen Green Key Koordinator.

Kontakt:

Nationaler Koordinator: Robert Lorenz 


Tel. 0176 70412185, sekretariat@umwelterziehung.de
Angaben zum Hotel   ... vom Bewerber auszufüllen ...

Hotelinformationen:

Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Punkte aus. Unter einer Green Key Ansprechperson verstehen wir eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter des Hotels, die / der für Nachfragen seitens der DGU (vorrangig Email oder Telefon) zur Verfügung steht.

· Name des Hotels: 
_____________________________________________________________________

· Strasse / Hausnummer:
_____________________________________________________________________

· Postleitzahl / Ort:
_____________________________________________________________________

· Anzahl Zimmer / Betten:   
_____________________________________________________________________

· Webseite:
_____________________________________________________________________

· Green Key Ansprechperson
-  Name:

-  Email-Adresse:

- Telefon: 


· Hotel Manager/in
- Name:


· Rechnungsadresse des Hotels (falls abweichend von der o.g. Adresse):


_____________________________________________________________________

Anlagen: 

Zum vollständigen Antrag bitte mindestens zwei Fotos (1 x Lobby-Bereich, 1 x Außenanlage) beilegen. Bei einer Versendung per Email die Fotos bitte nicht in dieses Word-Dokument einfügen, sondern per Email-Anhang (maximale Größe je Foto 2MB) verschicken. Falls wir weitere Fotos benötigen, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Einsendung: 

Checkliste für die Einreichung des Antrages:

· dieses Word-Dokument

· 2 Fotos

· Angaben zum Hotel ausgefüllt

· Kriterienkatalog vollständig ausgefüllt (soweit möglich)
· Cooperation Agreement ausgefüllt und unterzeichnet (letzte Seite)

Sie erhalten nach Eingang Ihres Antrages von uns umgehend eine Bestätigung.

Kriterienkatalog   ... vom Bewerber auszufüllen ...

Hinweise zum Ausfüllen: Bitte  kreuzen Sie jedes Kriterium mit Ja oder Nein an. Falls Sie sich bei bestimmten Punkten nicht sicher sind, können Sie eigene Kommentare oder Erklärungen unter den Text des jeweiligen Kriteriums setzen. Die DGU wird sich bei eventuellen Unklarheiten oder Nachfragen auf jeden Fall mit Ihnen in Verbindung setzen.

	I.


	UMWELTMANAGEMENT
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	I.1
	Das Management hat eine/n Umweltbeauftragte/n (aus dem Personal der Einrichtung) ernannt.


	(                  (
   Ja                Nein

	I.2
	Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Politik, diese ist schriftlich festgehalten.

	(                  (
   Ja                Nein

	I.3
	Ziele und ein Aktionsplan für eine ständige Verbesserung der Umweltsituation werden formuliert.

	(                  (
   Ja                Nein

	I.4
	Das Unternehmen führt eine Akte mit Dokumentationsmaterial zu Green Key.

	(                  (
   Ja                Nein

	I.5
	Die Unternehmen verfolgt eine aktive Zusammenarbeit mit entsprechenden Interessengruppen. (z.B. Umweltverbänden, lokalen Organisationen, Firmen)


	(                  (
   Ja                Nein

	I.6
	Das Unternehmen misst seinen CO2 - Fußabdruck nach einem national oder international anerkannten Messverfahren.

	(                  (
   Ja                Nein

	I.7

	Das Unternehmen setzt sich ein konkretes Ziel, um den CO2 - Fußabdruck zu verringern.(O)


	(                  (
   Ja                Nein

	I.8

	Das Unternehmen ist nachweislich kohlenstoffneutral in Übereinstimmung mit den Bereichen 1 und 2 des Greenhouse Gas Protocol Standard.(O)


	(                  (
   Ja                Nein

	I.9

	Das Unternehmen bietet seinen Gästen die Möglichkeit, ihre Emissionen durch ein CO2-System zu kompensieren.(O)


	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	II.
	Beteiligung von Mitarbeitenden
	

	II.1
	Es gibt jährlich mindestens eine Versammlung mit der Geschäftsführung und dem Personal, in welchem dieses über existierende und neue Umweltinitiativen informiert wird.


	(                  (
   Ja                Nein

	II.2
	Die/der Umweltbeauftragte nimmt an Sitzungen des Managements teil, um die Entwicklung der Umweltverträglichkeit des Unternehmens zu präsentieren.


	(                  (
   Ja                Nein

	II.3
	Mitarbeitende erhalten jährliche Schulungen zu Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsthemen.


	(                  (
   Ja                Nein

	II.4
	Das Housekeeping kennt und akzeptiert die Vorgehensweise des Unternehmens in Bezug auf Bettwäsche und Handtücher.


	(                  (
   Ja                Nein

	II.5
	Im Personalbereich werden Informationen zur Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens ausgehängt.


	(                  (
   Ja                Nein

	II.6
	Die Einrichtung bietet ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre ökologische und/oder soziokulturelle Leistung zu bewerten. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	III.
	Gästeinformation 
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	III.1
	Das Unternehmen muss deutlich sichtbar zeigen, dass es mit dem Green Key ausgezeichnet wurde.


	(                  (
   Ja                Nein

	III.2
	Informationen über Green Key sind für alle Gäste sichtbar und zugänglich.


	(                  (
   Ja                Nein

	III.3


	Auf der Webseite des Unternehmens befinden sich Informationen über Green Key sowie allgemeine Umweltinformationen.


	(                  (
   Ja                Nein

	III.4
	Das Unternehmen informiert die Gäste über die Umweltthemen des Unternehmens und zeigt, wie sich Gäste an Umweltprojekten beteiligen können. (z.B. durch Informationsmaterial, Leaflets etc.)


	(                  (
   Ja                Nein

	III.5
	Mitarbeitende der Rezeption können einen Überblick über die gegenwärtigen Umweltaktivitäten des Unternehmens geben.


	(                  (
   Ja                Nein

	III.6
	Das Unternehmen informiert und ermutigt die Gäste, nachhaltige Transportalternativen zu nutzen.


	(                  (
   Ja                Nein

	III.7
	Der Betrieb bietet seinen Gästen die Möglichkeit, seine Leistung, einschließlich der Nachhaltigkeitsleistung, zu bewerten. (O)
	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	IV.
	Wasser
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	IV.1
	Der gesamte Wasserverbrauch wird mindestens einmal im Monat registriert.


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.2
	Neu installierte Toiletten haben eine kombinierte 3/6-Liter-Spülung. 
	(                  (
   Ja                Nein

	IV.3
	Es gibt keine tropfenden Wasserhähne oder undichte Toiletten/Schwimmbecken. 


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.4
	Der Wasserfluss aus Duschen übersteigt nicht 9 Liter je Minute. Dies betrifft mindestens 75% aller Duschen. 


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.5
	Der Wasserfluss aus Wasserhähnen (Waschbecken) übersteigt nicht 8 Liter je Minute. Dies betrifft mindestens 75% aller Wasserhähne.


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.6
	Urinale haben Sensoren, Wassersparvorrichtungen oder funktionieren wasserfrei. 
	(                  (
   Ja                Nein

	IV.7
	Neu installierte Geschirrspüler verbrauchen maximal 3,5 l Wasser je Spülvorgang.


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.8
	Alle Abwässer werden geklärt. 


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.9
	Bei neu gekauften Waschmaschinen und Geschirrspülern handelt es sich nicht um konventionelle Haushaltsgeräte.


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.10
	Ein Fettabscheider ist installiert.
	(                  (
   Ja                Nein

	IV.11
	Das Schwimmbad besitzt Systeme zur Wassereinsparung, z.B. Abdeckungen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.12
	Das Schwimmbad wird mit chemiefreien Alternativen gereinigt. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.13
	Separate Wasserzähler sind in Bereichen mit hohem Wasserverbrauch installiert. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.14
	Der Wasserfluss aus Wasserhähnen (Waschbecken) übersteigt nicht 5 Liter je Minute. Dies betrifft mindestens 75% aller Wasserhähne. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.15


	Gereinigte Abwässer werden erneut genutzt. (O)
	(                  (
   Ja                Nein

	IV.16
	Regenwasser wird aufgefangen und genutzt (z.B. Toiletten, Grünflächen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IV.17
	Der Betrieb stellt sicher, dass eine Wasserrisikobewertung durchgeführt wird und die Empfehlungen der Bewertung berücksichtigt werden. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	V.
	Wäsche und Reinigung
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	V.1
	In den Zimmern müssen Informationen über den üblichen Wechsel der Bettwäsche vorhanden sein.


	(                  (
   Ja                Nein

	V.2
	In den Zimmern müssen Informationen über die üblichen Wechsel der Handtücher angebracht werden.


	(                  (
   Ja                Nein

	V.3
	Mindestens 75 % der chemischen Reinigungsprodukte für den täglichen Gebrauch tragen ein anerkanntes Ökolabel. 


	(                  (
   Ja                Nein

	V.4
	Desinfektionsmittel dürfen nur bei Bedarf und in Übereinstimmung mit den Hygienevorschriften verwendet werden. 


	(                  (
   Ja                Nein

	V.5
	Es werden Papierhandtücher, Taschentücher und Toilettenpapier verwendet, die entweder aus chlorfrei gebleichtem Papier hergestellt wurden oder durch ein Öko-Label ausgezeichnet wurden. Antragsteller erhalten dabei eine Frist von 6 Monaten bis zur Erfüllung dieses Kriteriums.  


	(                  (
   Ja                Nein

	V.6
	Das Unternehmen nutzt nur Geschirrspülmittel, die mit einem Öko-Label ausgezeichnet sind. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	V.7
	Das Unternehmen nutzt nur Waschmittel, die mit einem Öko-Label ausgezeichnet sind. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	V.8
	Für die tägliche Reinigung werden konzentrierte chemische Reinigungsprodukte und ein Dosiersystem verwendet. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	V.9
	Fasertuch aus Naturfasern wird zur Reinigung verwendet. (O)
	(                  (
   Ja                Nein

	V.10
	Es werden chemiefreie Reinigungs- und Desinfektionsmethoden verwendet. (O)
	(                  (
   Ja                Nein

	V.11
	Das Unternehmen vermeidet Duftspray und Parfüm im Zusammenhang mit Wäsche und Reinigung. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	V.12
	Der Betrieb bietet seinen Gästen die Möglichkeit, auf die Reinigung der Zimmer zu verzichten.(O)

	(                  (
   Ja                Nein

	V.13
	Die Entfernung zum Reinigungsunternehmen (für Wäsche aller Art) darf maximal 100 km betragen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	VI
	Abfall
	[image: image7.emf]

	VI.1
	Das Unternehmen trennt Abfälle entsprechend der nationalen Gesetzgebung, mindestens jedoch in 3 Kategorien.


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.2


	Der getrennte Abfall wird durch die kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen, durch private Unternehmen oder durch die eigenen Einrichtungen des Unternehmens ebenfalls getrennt weiter verwertet.


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.3
	Anweisungen über den Umgang  mit und die Trennung von Abfall sind dem Personal leicht zugänglich.


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.4
	Neu erworbene Pumpen und Kühlanlagen enthalten keine FCKW. Alle Geräte entsprechen immer den nationalen Rechtsvorschriften bezogen auf die stufenweise Beendigung der Nutzung bestimmter Kältemittel.


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.5
	Einwegmaterial (Tassen, Teller, Besteck) wird nicht mehr eingesetzt.

	(                  (
   Ja                Nein

	VI.6


	Gefährliche Chemikalien sind so in Behältern gelagert, dass bei eventuell auftretenden Lecks Umweltschäden vermieden werden können.


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.7
	Gefährliche Chemikalien werden sicher zu einer anerkannten Annahmestelle für Abfallentsorgung transportiert.


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.8
	Jedes Badezimmer besitzt einen Abfallbehälter.


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.9
	Maximal fünf Lebensmittel/Getränke sind in Einzelportionen verpackt
	(                  (
   Ja                Nein

	VI.10
	Das Unternehmen registriert die Gesamtabfallmenge.


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.11
	Für nicht alkoholische Getränke aller Art werden Mehrwegflaschen verwendet. 

Für alkoholische Getränke werden Mehrwegflaschen verwendet, soweit dies möglich ist.


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.12
	Toilettenartikel wie Seife, Shampoo und Duschgel werden in Spendern bereitgestellt. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.13
	Die Verpackungen von Toilettenartikeln in Reisegröße wie Seife, Shampoo und Duschgel werden recycelt, bestehen aus recyceltem Kunststoff, tragen ein Umweltzeichen oder sind biologisch abbaubar. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.14
	Toilettenartikel, Kosmetiktücher und andere Einwegartikel für Gäste sind nur auf Anfrage erhältlich. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.15
	Mindestens fünf Arten von Produkten werden in wiederverwendbaren Verpackungen geliefert, die an den Lieferanten zurückgegeben werden. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.16
	Der Betrieb verfügt über einen Abfallplan zur Reduzierung und/oder Wiederverwendung von Abfällen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.17
	Gäste und Personal sind in der Lage, Abfälle in den Kategorien zu trennen, die laut Kriterium VI.2 weiterverwertet werden. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.18
	75% der Seifen, Duschgels und Shampoos, die  für die Gäste zur Verfügung gestellt werden, besitzen ein national oder international anerkanntes Öko-Label. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.19
	Mindestens fünf der eingekauften Produkte sind entweder nicht in Kunststoff verpackt oder in Kunststoff verpackt, der zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff besteht. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VI.20
	Biologische Abfälle werden kompostiert und weiter genutzt. (O)
	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	VII.
	Energie
	[image: image8.emf]

	VII.1
	Der gesamte Energieverbrauch wird mindestens einmal im Monat registriert.


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.2
	Kontrollsysteme für Heizung, Lüftung und Klimaanlagen müssen vorhanden sein. 


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.3


	Mindestens 75% aller Leuchtmittel sind energieeffizient und mindestens 50% aller Leuchtmittel sind LED- Leuchtmittel. 


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.4
	Fettfilter im Abluftsystem werden mindestens einmal im Jahr gereinigt.


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.5
	Das Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystem muss mindestens einmal jährlich überprüft und gegebenenfalls gewartet werden, um jederzeit energieeffizient zu arbeiten.


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.6
	Kühlschränke, Kühlräume, Heizschränke und Öfen sind mit intakten Dichtungsstreifen ausgestattet.


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.7
	Gefriergeräte müssen regelmäßig abgetaut werden.
	(                  (
   Ja                Nein

	VII.8
	Neu erworbene Minibars haben einen Energieverbrauch von maximal 1 kWh/Tag.


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.9
	Es gibt ein schriftliches Regelwerk zum Umgang mit Energie in leeren Gäste- und Tagungsräumen.


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.10


	Das Unternehmen hat eine Standard-Temperatur für Heizung und Klimaanlage in Gästezimmern festgelegt.


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.11
	Neu erworbene elektronische Geräte in den Gästezimmern sind energieeffizient.


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.12
	Die Außenbeleuchtung wird minimiert und/oder automatisch geregelt.


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.13
	Das Unternehmen verwendet oder bezieht mindestens 50 % des benötigten Stroms aus erneuerbaren und oder mit einem Öko-Label versehenen Quellen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.14
	Das Unternehmen verwendet oder bezieht 100 % des benötigten Stroms aus erneuerbaren und oder mit einem Öko-Label versehenen Quellen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.15
	Das Unternehmen verwendet keine fossilen Brennstoffe für die Heizung/Kühlung des Gebäudes. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.16
	In mindestens 75 % der Gästezimmer gibt es keine Minibar. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.17
	Mindestens 75 % aller Fenster sind energieeffizienter als die nationalen/lokalen Vorschriften. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.18
	Neu erworbene elektrische Geräte im Unternehmen sind energieeffizient. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.19


	Ein externes Energie-Audit wird mindestens einmal alle 5 Jahre durchgeführt. (O)
	(                  (
   Ja                Nein

	VII.20
	Das Unternehmen verfügt über ein international oder national anerkanntes Bewertungssystem für grüne Gebäude. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.21
	Das Unternehmen verfügt über ein automatisches System, das das Licht und die elektrischen Geräte beim Verlassen des Gäste-/Tagungsraums ausschaltet. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.22
	Mindestens 75 % der Beleuchtung in öffentlichen Bereichen und Personalbereichen sind mit Bewegungsmeldern ausgestattet oder werden reduziert, wenn keine Personen anwesend sind. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.23
	Separate Stromzähler sind an strategisch wichtigen Plätzen für ein Energie-Monitoring installiert. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.24
	Klimaanlage, Lüftung und Heizung schalten sich in mindestens 75 % der Räume automatisch ab, wenn Fenster und Türen geöffnet sind. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.25
	Ein Wärmerückgewinnungssystem für Kühlsysteme, Ventilatoren, Schwimmbäder oder Abwässer ist installiert. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.26
	Das Unternehmen bietet Zugang zum Laden von Elektrofahrzeugen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.27
	Die Dunstabzugshauben sind mit einer Infrarot-Steuerung für Zu- und Abluft ausgestattet. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.28
	Das Unternehmen verwendet keine oder nur umweltfreundliche Heiz- oder Klimageräte für den Außenbereich. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	VII.29
	Wenn das Unternehmen nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, erzeugt es Strom mit energieeffizienten Generatoren. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	IIX.
	Speisen und Getränke
	[image: image9.emf]

	IIX.1
	Gastronomie im Zentralgebäude: Das Unternehmen kauft und registriert mindestens 5 Arten von Lebensmitteln/Getränken (regional produziert, Bio-Herstellung/Label oder Fair-Trade). 


	(                  (
   Ja                Nein

	IIX.2
	Der Betrieb kauft keine Produkte, die von bedrohten oder geschützten Arten stammen.


	(                  (
   Ja                Nein

	IIX.3
	Im Restaurant wird ein vegetarisches Gericht angeboten.
	(                  (
   Ja                Nein

	IIX.4
	Das Unternehmen ergreift Initiativen, um die Menge der Lebensmittelabfälle zu reduzieren.


	(                  (
   Ja                Nein

	IIX.5
	Im Restaurant und in den Tagungsräumen wird den Gästen Leitungswasser angeboten, wenn dieses einen angemessenen Standard besitzt.


	(                  (
   Ja                Nein

	IIX.6
	Das Unternehmen registriert die Menge der Lebensmittelabfälle.(O)
	(                  (
   Ja                Nein

	IIX.7
	Das Unternehmen informiert die Gäste darüber, welche Speisen und Getränke aus Bio- oder Fair-Trade Herstellung bzw. regionaler Produktion stammen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IIX.8
	Mindestens 25 % der Hauptgerichte im Restaurant sind vegetarisch. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IIX.9
	Das Restaurant bietet ein veganes Hauptgericht an. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IIX.10
	Mindestens 50 % aller in der Einrichtung verwendeten Lebensmittel/Getränke stammen aus biologischem Anbau, aus fairem Handel und/oder aus lokaler Produktion. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IIX.11
	Der Betrieb kauft nur Fleisch- und Meeresprodukte, die mit einem Nachhaltigkeitslabel zertifiziert sind. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	IX.
	Raumklima
	[image: image10.emf]

	IX.1
	Das Restaurant und alle öffentlichen Bereiche müssen Nichtraucherbereiche sein oder über ausgewiesene Raucherbereiche verfügen. 


	(                  (
   Ja                Nein

	IX.2
	Mindestens 75% der Gästezimmer sind Nichtraucherzimmer. 


	(                  (
   Ja                Nein

	IX.3
	Das Unternehmen verfolgt eine Personalpolitik in Bezug auf das Rauchen in der Arbeitszeit.
	(                  (
   Ja                Nein

	IX.4
	Die Luftqualität in den Innenräumen des Betriebs wird regelmäßig überwacht. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IX.5
	Bei Renovierungen oder neu errichteten  Gebäuden nutzt das Unternehmen umweltfreundliche Produkte (gilt für Beginn oder Abschluss der Baumaßnahmen in den letzten 12 Monaten). (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	IX.6
	Authentische Elemente der lokalen Kultur werden im Betrieb und im Zusammenhang mit Renovierungs- oder Bauarbeiten berücksichtigt. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	X.
	Parks und Grünflächen
	[image: image11.emf]

	X.1
	Chemische Pflanzenschutz- und Düngemittel dürfen nicht verwendet werden, es sei denn, es gibt keine organischen oder natürlichen Äquivalente dazu.


	(                  (
   Ja                Nein

	X.2
	Neu erworbene Rasenmäher werden entweder elektrisch angetrieben, verwenden bleifreies Benzin, sind mit einem Katalysator ausgestattet, wurden mit einem Öko-Label ausgezeichnet oder werden manuell angetrieben.


	(                  (
   Ja                Nein

	X.3
	Intelligente Systeme für die Bewässerung von Blumen und Gärten sind im Einsatz.


	(                  (
   Ja                Nein

	X.4
	Das Unternehmen ergreift Initiativen zum Schutz und zur Förderung der lokalen biologischen Vielfalt auf dem Gelände.


	(                  (
   Ja                Nein

	X.5
	Das Unternehmen erwirbt nur einheimische Arten von Flora und Fauna und beseitigt aktiv invasive nichtheimische Arten auf seinem Gelände. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	X.6
	Das Unternehmen hat einen Obst-, Kräuter- oder Gemüsegarten auf dem Betriebsgelände oder in dessen Nähe. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	XI.


	Corporate Social Responsibility
	CSR


	XI.1
	Das Unternehmen bestätigt, dass es alle relevanten internationalen, nationalen und lokalen Gesetze einhält, einschließlich der Bereiche Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Arbeit.


	(                  (
   Ja                Nein

	XI.2
	Das Unternehmen lehnt Kinderarbeit ab und/oder duldet sie nicht.
	(                  (
   Ja                Nein

	XI.3
	Pflanzen und Tiere sowie historische und archäologische Artefakte werden nicht verkauft, gehandelt oder ausgestellt, es sei denn, dies ist gesetzlich erlaubt.


	(                  (
   Ja                Nein

	XI.4
	Das Unternehmen bietet Zugang für Menschen mit Behinderungen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XI.5
	Das Unternehmen berücksichtigt bei Einstellungen gleichermaßen Frauen sowie lokale Minderheiten, auch in Führungspositionen. (O)
	(                  (
   Ja                Nein

	XI.6
	Das Unternehmen unterstützt aktiv mindestens zwei ökologische oder soziale Aktivitäten zur Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XI.7
	Das Unternehmen bietet lokalen Kleinunternehmen an, nachhaltige Produkte mit Bezug zu Natur, Geschichte und Kultur der Region zu vertreiben. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XI.8
	Das Unternehmen bietet keine Unterhaltung an, die mit domestizierten oder wilden Tieren verbunden ist. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XI.9
	Wenn das Unternehmen Tiere in seinen Anlagen hält, müssen Tierschutzrichtlinien eingehalten werden. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XI.10
	Das Unternehmen formuliert eine nachhaltige Einkaufspolitik. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XI.11
	Nicht mehr verwendete Materialien und Produkte  werden gesammelt und an gemeinnützige Organisationen gespendet. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	XII.
	Umweltaktivitäten
	[image: image12.emf]

	XII.1
	Informationen über nahe gelegene Parks, Landschaften und Naturschutzgebiete sind für Gäste leicht verfügbar.


	(                  (
   Ja                Nein

	XII.2
	Das Unternehmen gibt Auskunft über die nächstgelegene Möglichkeit für das Leihen von Fahrrädern.


	(                  (
   Ja                Nein

	XII.3
	Die Gäste haben die Möglichkeit, direkt im Hotel Fahrräder zu leihen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XII.4
	Das Unternehmen fördert ein verantwortungsbewusstes Verhalten der Gäste im Urlaubsort. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XII.5
	Das Unternehmen bietet seinen Gästen Aktivitäten zur Bewusstmachung der nachhaltigen Entwicklung, der Umwelt und der Natur auf dem Gelände oder in der Gemeinde an. (O)

	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	

	XIII.
	Verwaltung
	[image: image13.emf]

	XIII.1
	Geschäfte und Einrichtungen, die von Dritten betrieben werden und sich auf dem Gelände des Betriebs befinden, müssen über Green Key und die Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens informiert und dazu angehalten werden, ihre Aktivitäten im gleichen Sinne zu gestalten.


	(                  (
   Ja                Nein

	XIII.2
	Mindestens 75% des Briefpapiers, der Broschüren, etc. des Unternehmens sind mit einem Öko-Label ausgezeichnet oder wurden in einem Unternehmen mit einem bestehenden Umweltmanagementsystem hergestellt.


	(                  (
   Ja                Nein

	XIII.3
	Das Unternehmen ergreift Initiativen, um die Verwendung von Papier in Büros, Gästezimmern und Tagungsräumen zu reduzieren.

	(                  (
   Ja                Nein

	XIII.4
	Das Unternehmen informiert Lieferanten über sein Umweltmanagement und motiviert diese aktiv dazu, ebenfalls den Green Key Kriterien zu entsprechen.
 
	(                  (
   Ja                Nein

	XIII.5
	Das Unternehmen stellt sicher, dass mindestens 75% der verwendeten Lieferanten öko-zertifiziert sind, eine festgelegte Umweltpolitik verfolgen und/oder sich zu einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet haben. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XIII.6
	Mindestens drei Produktkategorien von gekauften oder gemieteten Textilien sind umweltfreundlich. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XIII.7
	Mindestens 75% der neu erworbenen Gebrauchsgüter besitzen ein Umweltzeichen oder wurden durch ein Unternehmen mit einem Umweltmanagementsystem hergestellt. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XIII.8
	Das Unternehmen renoviert oder recycelt eigene Gebrauchsgüter oder kauft gebrauchte Gebrauchsgüter. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XIII.9
	Das Unternehmen verwendet umweltfreundliche Verkehrsmittel. (O)
	(                  (
   Ja                Nein

	XIII.10
	Fahrzeuge, die in das Unternehmen einfahren, dürfen nicht länger als zwei Minuten im Leerlauf stehen. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	XIII.11
	Die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel durch das Personal wird gefördert. (O)


	(                  (
   Ja                Nein

	
	
	


Agreement between Green Key and applicant establishment 

In connection with the first application for award or subsequent annual renewal of award, the applicant establishment and Green Key must mutually agree upon and sign the terms and conditions in the agreement (replacing any previous existing agreements between the applicant establishment and Green Key):

Access to information about Green Key:

The applicant establishment confirms that it has had access to and read/understood the Green Key criteria and explanatory notes: http://www.umwelterziehung.de/projekte/GreenKey/download.html

The applicant establishment confirms that it has had access to and read/understood the Green Key application process: http://www.umwelterziehung.de/projekte/GreenKey/kriterien.html

The applicant establishment confirm that it has had access to and read/understood the Green Key participation fees: http://www.umwelterziehung.de/projekte/GreenKey/kriterien.html


Responsibilities of the applicant establishment

· The applicant establishment will complete the Green Key application form with correct data and pay the Green Key fees. 

· The applicant establishment will allow scheduled onsite audits to take place within the premises of the establishment by an auditor authorised by Green Key, and to provide all necessary information and arrangements in connection with these audits. 

· The applicant establishment will allow unannounced control visits by an auditor authorised by Green Key; however, the auditor must notify the reception of the establishment on arrival to request to be followed around by the general manager/owner, environmental manager or other relevant person.

· The applicant establishment will ensure conformity with the Green Key criteria throughout the award period, including correct information and communication about the achieved Green Key award as set in the Green Key criteria/explanatory notes and the Green Key Branding Guidelines.

· The applicant establishment will inform Green Key of any changes that might affect compliance with Green Key criteria within ten days of them occurring.  

· The applicant establishment will record, handle and inform Green Key of complaints and corrective actions taken relating to compliance with the Green Key requirements (in correspondence with the official complaint handling procedure).

· The applicant establishment will inform Green Key of any changes in contact details within 30 days after occurring. 

· The applicant establishment can decide to terminate its Green Key award at any time without penalty by providing 30 days’ written notice to Green Key (fees for the remainder of the award period will not be reimbursed).

· The applicant establishment will in case of termination of award ensure that all references to Green Key are removed. 

Responsibilities of Green Key

· Green Key will carry out an effective and impartial certification procedure, which means that no person with a potential conflict of interest can be involved in the third-party verification of the Green Key award. 

· Green Key will communicate any changes in the Green Key criteria/explanatory notes as well as overall procedures to the establishment with normally at least six months’ notice. 

· Green Key will treat all received and viewed documents with confidentiality. 

· Green Key will keep the names, phone numbers and e-mail addresses for the establishment for the duration of the application and award period. When Green Key is informed about updated contact details, the previous information will immediately be deleted. The applicant/awarded establishment can at any time access information about the contact information. The contact details will be used in case of contact, information (including newsletters) and promotion (see point below) in relation to Green Key. Within two years after an establishment is not awarded or re-awarded, the contact details will be deleted. Green Key will not use the contact details for other purposes than described in this agreement. 

· Green Key will promote the awarded establishment on the Green Key website (name and contact details). The same information will be sent to OTAs, tour operators and other tourism databases where Green Key has established a cooperation agreement.

· Green Key will not publish any data or other sensitive information with reference to the individual establishment without prior consent of the establishment.

· Green Key has the right to suspend/terminate the award in case of non-compliance with requirements being revealed during the award period through monitoring, notified changes, complaints, etc.

Signing of the agreement

For the applicant establishment:
Name of establishment: 



______________________________

Name of establishment owner or operator:
     
______________________________

Name of person signing this agreement:  

______________________________

Title of person signing this agreement: 

______________________________ 

E-mail address: 




______________________________
Signature: 





______________________________

For Green Key:
Name of Green Key Office:



______________________________

Name of Green Key National Operator: 

______________________________

E-mail address: 




______________________________
Signature





______________________________
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